
 
 

 
 

Stadt Bülach (Logo) 

 

Beschlüsse des Gemeinderates 

 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 3. September 2007 folgende Beschlüsse gefasst und Wahlen vorge-

nommen: 

1. Überweisung der Motion Heinz Kousz betr. Verzicht auf den Bau so genannter behindertengerechter Bus-

haltestellen 

2. Kenntnisnahme von der Antwort des Stadtrates zum Postulat Priska Studer-Hinnen betr. Skateranlage und 

Abschreibung des Postulats 

3. Kenntnisnahme vom Bezirksratsentscheid vom 12. Juli 2007 betr. Kommissionsverschiebung von Willy 

Wüthrich von der RPK in die Fachkommission IV und Verzicht auf eine Beschwerde an den Regierungsrat  

4. Wahlen 

a) Wahl von Johanna Wirth Calvo als Mitglied der Fachkommission IV für den Rest der Amtsdauer 2006/10 

b) Wahl von Rosa Pfister als Mitglied der Fachkommission II für den Rest der Amtsdauer 2006/10 

c) Wahl von Stephan Blättler als Präsident der Fachkommission II für den Rest der Amtsdauer 2006/10 

d) Wahl von Madelaine Lauber-Bachmann als Mitglied der Sozialbehörde für den Rest der Amtsdauer 2006/10 

e) Wahl der folgenden Personen als kantonale Geschworene für die Amtsdauer 2008/13: 

- Altorfer Vera, Primarlehrerin, Winzerweg 26 

- Baur Walter, Dr. phil., Erlenweg 2 

- Berra Bruno, Masch.Ing., Kasernenstrasse 23 

- Böni Beat, Automechaniker, Erachfeldstrasse 34 

- Caviola Angelo, Schreiner, Vogelsangstrasse 19 

- Drescher Matthias, Gärtner, Rathausgasse 9 

- Halter Fritz, Betriebsmeister, Südstrasse 18 

- Hintermeister Jürg, Filialleiter, Berglistrasse 27 

- Hofstetter Felix, dipl. Bauführer, Schulhausstrasse 16 

- Kern Othmar, Landwirt, Nussbaumen 1534 

- Lienhart Hanspeter, Sekretär, Schuemacherstrasse 2a 

- Lüthold Renato, Bankangestellter, Kopfgasse 1 

- Meier Wilfried, Immobilien/Verwaltungen, Im Stubenchlaus 16 

- Resch Marie, Hausfrau, Sekretärin, Lärchenstrasse 7 

- Schreiber Albert, Bankangestellter, Grosssteinstrasse 5 

5. Genehmigung eines Kredits von 373'000 Franken für die Sanierung des Bergwegs 

 

Beschluss Nr. 5 unterliegt gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Urnenab-

stimmung über diesen Beschluss wird durchgeführt, wenn 300 Stimmberechtigte innert 30 Tagen, von der Be-

kanntmachung an gerechnet, beim Stadtrat ein schriftliches Begehren stellen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Beschlüsse und Wahlen kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 

ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim 

Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, erhoben werden. 

Im Übrigen kann gegen die Beschlüsse gestützt auf § 151 Abs. 1 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordne-

tes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke und Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an 

gerechnet, schriftlich Gemeindebeschwerde beim Bezirksrat Bülach erhoben werden. 

Die Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 

Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.  

 

Bülach, 7. September 2007 Gemeinderat Bülach 

 

 

Geht zur Publikation am 7. September 2007 (dreispaltig, gemäss Grundlagen) an: 

- Neues Bülacher Tagblatt 

- Zürcher Unterländer 

 

Bülach, 3. September 2007 

 

Gemeinderat Bülach 

 

 

Roger Suter, Ratssekretär 

Tel.-Nr. 044 863 11 30 


